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              An  
              Alle Schülerinnen und Schüler 
              Alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

  
Meran, 30. Dezember 2024  

  
Bearbeitet von: 

Lisa Laimer 
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Mitteilung Nr. 12 - Kleiderordnung 

 

 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
sowohl in der Sitzung des Schulrates (16.12.2024) als auch in jener des Schülerrates (19.12.2024) 
wurde einstimmig vereinbart, die Einhaltung der vorgeschriebenen Schul- und Berufsbekleidung 
genauer zu kontrollieren.  
Die Kleiderordnung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erscheinungsbildes und unserer 
Identität als Hotelfachschule. Sie vermittelt Professionalität und den hohen Standard, den wir von 
unseren Schülerinnen und Schülern und uns selbst erwarten. 
Es liegt an uns, diese Werte zu wahren!  
Das Erscheinungsbild, das uns auszeichnet, entspricht dem eines Mitarbeiters bzw. einer 
Mitarbeiterin im Hotel-Management.  In den Bereichen Küchenführung und –organisation und 
Restaurantführung und – organisation ist eigene Berufskleidung vorgesehen. Diese berücksichtigt 
den Bedarf eines einheitlichen Auftretens ebenso wie die gesetzlichen und berufshygienischen 
Vorschriften. 
 
Ich ersuche Sie daher, die entsprechenden Vorgaben (s. Anhang) einzuhalten. Der Dresscode gilt 
während des Theorieunterrichts, während des Mittagessens im Haus, bei Exkursionen und allen 
anderen schulischen Veranstaltungen.  
Bei Nichteinhaltung kommen ab dem 07.01.2025 die vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen zur 
Anwendung. Zudem werden SchülerInnen, die den Dresscode bzw. die vorgegebene 
Berufsbekleidung nicht einhalten, zum Unterricht und zum Mittagessen nicht zugelassen.  
 
Zudem wird daran erinnert, dass auch aus Sicherheitsgründen das Mitbringen von Schultaschen, 
Koffern und anderen ähnlichen Gegenständen in die Speisesäle nicht zulässig ist.   
 
Mit besten Grüßen 
Der Direktor 
Hartwig Gerstgrasser 
 
 


		2024-12-30T10:09:50+0000
	Hartwig Gerstgrasser




